
7. 

Öffentliche Sitzung des  

Haupt,- Finanz- und Sozialausschusses 

Am Donnerstag 07.09.2023 um 19:00 Uhr findet in der Mark-Twain-Stube des Rat-
hauses, Hauptstraße 17, 69434 Hirschhorn, eine öffentliche Sitzung des Haupt-, Fi-
nanz- und Sozialausschusses mit nachfolgender Tagesordnung statt: 

1. Mitteilungen 

Satzung zur 9. Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung der Stadt 
2. Hirschhorn - Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025; Anpassun-

gen an die neue Gebührensatzung des ZAKB und allgemeine Änderungen 

Ausbildungsplatz zum/zur Verwaltungsfachangestellten für Landes- und 
Kommunalverwaltung ab dem Jahr 2024 

Beschluss einer Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV) über die Übertra-

 

4. gung von Aufgaben des Abwasserverbandes Laxbach an die Stadt Hirsch-
horn (Neckar) 

Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022; Budgetüberschreitungen in den 

Teilhaushalten: 

5. 4 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

9 - Friedhofs- und Bestattungswesen 

11 - Wasserversorgung 

6. Dauerhafter TOP Digitalisierung der Ratsarbeit 

Antrag der CDU-Fraktion vom 22.08.2023 zur Wiedereinrichtung eines Seni-
orenbeirats 

8. Anfragen 

Gemäß § 19 Abs. 2 Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hirschhorn 
(Neckar), enden Sitzungen spätestens um 22.00 Uhr. Sitzungen können nach Abschluss der Bera-

tung des laufenden Tagesordnungspunktes unterbrochen werden, wenn nach 22.00 Uhr weitere 
Punkte auf der Tagesordnung stehen. 

Die Sitzung würde dann am Folgetag um 19.00 Uhr oder zu einem noch zu bestimmenden Termin 

mit, an gleicher Stelle, der Beratung und Beschlussfassung der übrigen Tagesordnungspunkte fort-
gesetzt (GO § 19 Abs. 4). 

Gemäß § 58 (6) HGO mache ich diese Sitzung bekannt. 

Hirschhorn (Neckar) 29.08.2023 

Max Weber, Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses 
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Der Magistrat der Stadt Drucksache: 2023/146 

Hirschhorn (Neckar) 

AZ: 6210/01 (KJ)  

Sitzungsvorlage 

Satzung zur 9. Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung der Stadt Hirsch-

horn - Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025; Anpassungen an die neue 

Gebührensatzung des ZAKB und allgemeine Änderungen 

Beratung erfolgt TOP Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Magistrat der Stadt Hirschhorn 2. 31.08.2023 NICHTÖFFENTLICH 

Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss 07.09.2023 öffentlich 

Stadtverordnetenversammlung 26.09.2023 öffentlich 

Sachverhalt: 
Diese Sitzungsvorlage wurde in drei Teilbereiche aufgeteilt: 

- Der erste Teil der Vorlage bezieht sich auf die Gebührenkalkulation und die damit verbun-

 

denen notwendigen Änderungen in den Gebührensätzen für die Abfallbeseitigung in 

Hirschhorn durch eine Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung. 

- Der zweite Teil der Vorlage bezieht sich auf notwendige Gebührenänderungen für den 

Verkauf von Rest- und Biomüllsäcken aufgrund einer Gebührenänderung des ZAKB (Zweck-

verband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße) welche auch durch die Stadt Hirschhorn umge-

setzt werden sollte. 

- Der dritte Teil der Vorlage bezieht sich auf eine Satzungsänderung, welche den prakti-

schen Umgang mit der Satzung vereinfachen und diesen nachvollziehbarer machen soll. 

Teil 1 Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 

Mit Magistratsbeschluss vom 07.02.2019 wurde das Büro Eckermann & Krauß mit dem dauerhaf-

ten Gebührenmanagement für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallent-

sorgung und für das Friedhofs- und Bestattungswesen beauftragt. Der Beschluss wurde durch Ab-

schluss eines Beratungsvertrages am 14.03.2019 umgesetzt. 

Im Zuge dieser Beauftragung mussten nun die Gebühren für die Abfallbeseitigung für die Jahre 

2024 und 2025 neu kalkuliert werden. 

Grundlage für die Gebührenkalkulation waren die Haushaltsplandaten der Stadt Hirschhorn aus 

dem Haushalt 2023. Hier wurden die Daten der Finanzplanung für die Jahre 2024 und 2025 zu Ge-

bührenbemessung herangezogen. 

24.08.2023 
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Die Gebührenkalkulation der Abfallgebühren zum 01.01.2024 für den Zeitraum 2024 und 2025 

wurde als Anlage 1 beigefügt (Magistrat liegt sie bereits vor) und könnte bei Bedarf in der Sitzung 

des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses am 07.09.2023 vom Gebührenkalkulationsbüro vorge-

stellt werden. 

Im Zuge der Gebührenkalkulation wurde von Seiten den beauftragten Büros der Punkt interne 

Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof genauer untersucht. Vor allem ging es hierbei um den Kosten-

anteil für die Einsammlung und Entsorgung von Straßenkehricht und Abfällen aus den Straßenpa-

pierkörben, da diese den Großteil der ILV Kosten des Bauhofes ausmachen. Im weiteren Verlauf 

der Sitzungsvorlage wird hierauf nochmals genauer eingegangen. 

Das grundsätzliche Ergebnis der Gebührenkalkulation führt zu einer Erhöhung der Abfallgebüh-

ren in allen Bereichen. 

Begründet ist dies in einer Steigerung der gebührenrelevanten Kosten, welche nun genauer darge-

stellt werden: 

Unterdeckungen aus Vorjahren  

Unter anderem ein Grund für die Gebührenerhöhungen ist ein noch auszugleichender Fehlbetrag 

von Unterdeckungen aus den Jahren 2020 und 2021 von insgesamt 74.217,61 €. In der Berech-

nung der Gebührenkalkulation wird der Betrag auf die beiden zu kalkulierenden Jahre aufgeteilt, 

was einem Anteil von jeweils 37.108,81 € bzw. 37.108,80 € entspricht. 

Unterdeckung im Jahr 2020 in Höhe von 23.344,64 €: 

Die Unterdeckung im Jahr 2020 begründet  sin  in der gestiegenen Umlage an den ZAKB gegenüber 

dem Vorjahr  (ca.  4.000,00 €) sowie der gestiegenen Kosten für die Entsorgung der Abfälle durch 

den ZAKB  (ca.  9.000,00 €). Zudem musste im Jahr 2020 eine Unterdeckung aus der Kalkulation 

2016/2017 in Höhe von insgesamt 14.531,00 € ausgeglichen werden. 

Unterdeckung im Jahr 2021 in Höhe von 50.872,97€: 

Die Unterdeckung im Jahr 2021 begründet sich vor allem in der geplanten, aber nicht vollzogenen 

Auflösung aus dem Gebührenausgleich in Höhe von 40.087,00 €. Diese Auflösung des Gebühren-

ausgleiches wird im Haushaltsplan immer eingeplant, damit der Gebührenhaushalt ausgeglichen 

Ist. Der tatsächliche Ausgleich soll nun in den Jahren 2024 und 2025 durch die Berücksichtigung 

des Fehlbedarfes bei der Gebührenkalkulation ausgeglichen werden. Weiterhin musste eine Un-

terdeckung aus den Jahren 2016/2017 in Höhe von insgesamt 14.530,99 € ausgeglichen werden. 

Kostensteigerungen beim ZAKB  

Die zu zahlende Umlage an den ZAKB hat sich weiter erhöht. Hier wurden für das Jahr 2021 (letzte 

Gebührenkalkulation) 272.750,00 € als Umlagevorauszahlung geplant. 

Für das Jahr 2023 wurde eine Umlage in Höhe von 309.000,00 € durch den ZAKB angefordert. 

Begründet ist dies mit gestiegenen Kosten des ZAKB, welche über deren Gebührensatzungsände-

rung zum 01.01.2023 weitergeben werden. Dies bedeutet eine Steigerung vom Ansatz 2022 zum 

Ansatz 2023 von rund 36.000,00 €. 

Die gestiegenen Kosten des ZAKB in Verbindung mit der Gebührensatzungsänderung zum 

01.01.2023 führen auch zu Kostensteigerungen für die Entsorgung des Mülls. Diese Kosten stei-

gern sich von  ca.  100.000,00 € (Ansatz Gebührenkalkulation 2021) auf 140.000,00 €, also eine 

Steigerung von rund 40.000,00 €. 
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Kostensteigerungen ILV Verwaltung 

Aufgrund der Mehrbelastungen durch den Tausch und Bereitstellung von Mülltonnen, die Proble-

matik mit der Abfuhr des Biomülls (richtige Trennung), die Tarifsteigerungen im Öffentlichen 

Dienst und der ständigen Änderungen durch Zu-/Weg- und Umzüge und Erreichen des 18. Lebens-

jahres (Gebührenberechnung), sind die ILV Verwaltungskosten für den Bereich Abfallbeseitigung 

um knapp 10.000,00 € gegenüber der letzten Gebührenberechnung gestiegen. 

Allgemeine Kostensteigerungen  

Insgesamt sind alle Kosten für den Bereich Abfallbeseitigung gegenüber der letzten Gebührenkal-

kulation gestiegen. Dies liegt zum Beispiel an Erhöhungen der Personalkosten durch den Tarifab-

schluss für den öffentlichen Dienst und die allgemeinen Kostensteigerungen. 

Für das Jahr 2025 wurde nochmals eine Kostensteigerungsrate von 2% gegenüber den geplanten 

Kosten für das Jahr 2024 auf die gebührenrelevanten Kosten angerechnet. 

Kosten für Straßenpapierkorbleerungen  

Im Zuge der Prüfung der ILV Bauhof ist dem Gebührenkalkulationsbüro aufgefallen, dass die Kos-

ten für die Einsammlung und Entsorgung des Straßenkehrichts und Abfällen aus Straßenpapier-

körben auf der Kostenstelle Abfallbeseitigung verbucht wurden und werden. Im Gebührenkalkula-

tionszeitraum sind dies geplante Kosten in Höhe von 36.183,00 € jährlich bei der ILV und in Höhe 

von 11.461,31 € bei den Sach- und Dienstleistungen. 

In Fortführung der langjährigen Anwendungspraxis waren den Kosten der Straßenpapierkorblee-

rung auch in den letzten Jahren noch der Abfallbeseitigung zugeordnet worden. Aufgrund der be-

stehenden Rechtsunsicherheit empfiehlt das Kalkulationsbüro jedoch, die Kosten zukünftig nicht 

mehr der Abfallbeseitigung zuzuordnen. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Kassel dürfen die Kosten für die Ein-

sammlung und Entsorgung des Straßenkehrichts und Abfällen aus Straßenpapierkörben in die 

Straßenreinigungsgebühren (welche bei der Stadt Hirschhorn jedoch nicht erhoben werden) mit 

eingerechnet werden (Urteil vom 20.11.2014 — 5 A 1992/13). 

Im Umkehrschluss liegt es nahe, dass sie deshalb nicht gleichzeitig zu den gebührenfähigen Kosten 

der Abfallbeseitigung gehören können (so auch Wagner in:  Driehaus  — Kommunalabgabenrecht; 

Rn 668b zu §6) + (Vergleiche Entwurf „Ermittlung kostendeckender Gebührensätze für die Abfall-

beseitigung für den Kalkulationszeitraum 2024/2025; Eckermann & Krauß vom 15.08.2023). 

Mangels klarer gesetzlicher Regelung wäre eine alternative Einbeziehung der o.g. Kosten in die  

Abfallgebühren zwar äußerst fraglich, jedoch auch nicht explizit ausgeschlossen.  

Nach Einschätzung des Gebührenkalkulationsbüros sollten aus Gründen der Rechtssicherheit 
deshalb diese Kosten in Höhe von 47.664,42 € (davon 36.183,11 € aus der ILV Bauhof) € jährlich 
über eine Nebenkostenstelle aus der Gebührenkalkulation abgegrenzt und somit hierbei nicht 
berücksichtigt werden. Die Stadtverwaltung Hirschhorn teilt diese Einschätzung. 

Aufgrund der fehlenden detaillierten Rechtsprechung in diesem Fall, ist es jedoch auch möglich, 

die Kosten für die Straßenpapierkorbleerung weiterhin voll in der Gebührenkalkulation zu berück-

sichtigen. 

Über die Rechtssicherheit bei einem solchen Vorgehen können keine Aussagen getroffen werden, 

da alle Aussagen hierzu rein spekulativ wären. 
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Bei einer Nicht-Berücksichtigung der Kosten für die Straßenpapierkorbleerung können diese nicht 

mehr über die Gebühren refinanziert werden. Die Deckung dieser Mittel muss dann also über den 

Gesamthaushalt erfolgen. 

Zusammenfassung 

Summiert ergibt sich ein Mehraufwand von 

- ohne Straßenpapierkorbleerungen =  ca.  68.350,00 € pro Jahr (inkl. der Unterdeckungen der VJ), 

- mit Straßenpapierkorbleerungen =  ca.  104.500,00 € pro Jahr (inkl. der Unterdeckungen der VJ), 

gegenüber der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022/2023, welche durch die Gebühren gedeckt 

werden muss, um den Gebührenhaushalt ausgleichen zu können. 

Gebührenfähige Kosten Gebührenkalkulation 2022/2023 = 534.749,00 € 

Gebührenfähige Kosten Gebührenkalkulation 2024/2025 = 603.100,00€ (Ohne ILV Bauhof) 

Gebührenfähige Kosten Gebührenkalkulation 2024/2025 = 639.283,00 € (Mit ILV Bauhof) 

Aufgrund der o.g. Problematik mit den Kosten für die Straßenpapierkorbleerungen wurden zwei 

alternative Gebührenkalkulationen vorgenommen = mit und ohne die Kosten für die Einsammlung 

und Entsorgung des Straßenkehrichts und Abfällen aus Straßenpapierkörben. 

Ergebnis der Gebührenkalkulationen sind die nun aufgeführten neuen Gebührensätze, welche ab 

dem 01.01.2024 in Kraft treten sollen und auf eine durch 12 teilbare Zahl gerechnet sind: 

Gebühren für die Abfuhr des Hausmülls pro Jahr 

 

Gebühren zum 

01.01.2022 

(Jahreswert-Alt) 

Gebühren zum 

01.01.2024 

Ohne Bauhof ILV 

Gebühren zum 
01.01.2024 

Mit Bauhof ILV 

(Jahreswert-Neu) (Jahreswert-Neu) 

Kinder (unter 18 Jahre) 35,76€ 39,60€ 42,72 

Erwachsene 

(ab 18 Jahre) 
143,16 € 158,52 € 171,12 

Gebühren für die Abfuhr des Gewerbemülls pro Jahr 

 

Gebühren zum 

01.01.2022 

(Jahreswert-alt) 

Gebühren zum 

01.01.2024 

Ohne Bauhof ILV 

Gebühren zum 

01.01.2024 

Mit Bauhof ILV 

(Jahreswert-Neu) (Jahreswert-Neu) 

80 1-Gefäß 336,48 € 344,88 € 374,76 € 

120 1-Gefäß 504,72 € 517,44 € 562,08 € 

240 1-Gefäß 1.009,32 € 1.034,88 € 1.124,28 € 

770 I Gefäß 3.238,56 € 3.320,28 € 3.607,08 € 

1.100 I Gefäß 4.626,36 € 4.743,24 € 5.153,04 € 
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Die Gebührenveränderungen wurden in zwei Varianten für die 9. Änderung der Gebührensatzung 

zur Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn eingearbeitet. (Anlagen 2 + 3). 

Die Mitglieder des Magistrats erhalten alle Anlagen bereits zur Magistratssitzung am 31.08.2023. 

Ausblick 

Im Jahr 2025 wird eine Neukalkulation der Gebührensätze für den Folgezeitraum 2026/2027 not-

wendig sein. Hierbei werden die Ergebnisse der Nachkalkulationen der Jahre 2022/2023 in die Ge-

bührenkalkulation mit einfließen. 

Teil 2 Anpassungen an die neue Gebührensatzung des ZAKB 

In Anlehnung an die Gebührenordnung des ZAKB betrugen die Gebühren für den Verkauf von 

Restmüllsäcken 5,00 € je Stück und von Biomüllsäcken 3,50 € je Stück. 

Diese Regelung wurde in § 3 (4) Gebührensatzung zur Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn gemäß 

den vom ZAKB erhobenen Gebühren genauso festgesetzt. 

Mit Inkrafttreten der Änderung der Gebührenordnung zur Abfallsatzung des ZAKB zum 

01.01.2023, gelten entsprechend § 4 der Gebührenordnung zur Abfallsatzung des ZAKB für den 

Verkauf von Abfallsäcken von Seiten des ZAKB folgenden neue Preise: 

§ 4 Abs. 10 Restmüllsäcke 6,00 € je Stück (vorher 5,00 €) 

§ 4 Abs 11 Biomüllsäcke 4,50 € je Stück (vorher 3,50 €) 

Um einheitliche Preise zu haben, sollten die Gebühren daher auch in der städtischen Gebühren-

satzung angepasst werden. Um die Anpassung künftig zu vereinfachen, wird vorgeschlagen anstatt 

der konkret festgesetzten Gebühren folgenden Passus in die Gebührensatzung im § 3 Abs. 4 einzu-

fügen: 

„Die Gebühren für den Verkauf der Restmüll- und Biomüllsäcke des Abfuhrunternehmens ZAKB 

richten sich nach der jeweils aktuellen Fassung der Gebührenordnung zur Abfallsatzung des Unter-

nehmens." 

Diese Gebührensatzungsänderung wurde in die beiden Varianten zur 9. Änderung der Gebühren-

satzung zur Abfallsatzung eingefügt. 
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Teil 3 Änderungen für eine bessere Umsetzung der Satzung 

Gemäß § 2 Abs. 2 der Gebührensatzung zur Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn, entsteht die Ge-

bührenpflicht mit Beginn des Monats der Anmeldung bzw. der Zuteilung der Sammelgefäße und 

sie endet mit Ende des Monats der Rückgabe der Sammelgefäße bzw. der Abmeldung. Diese For-

mulierungen bedeuten in der täglichen Verwaltungspraxis folgendes: 

1. Bei einem Umzug innerhalb von Hirschhorn kommt es zu einer Doppelbelastung des Einwoh-

ners, wenn er sich nicht zum ersten eines Monats ummeldet, da dieser sich an der alten Wohnad-

resse abmeldet und an der neuen Adresse anmeldet. 

2. Bei der Geburt eines Kindes werden die Gebühren immer stets für den gesamten Monat fällig, 

auch wenn das Kind am Ende des Monats geboren wird und faktisch noch gar nicht in Hirschhorn 

ist. 

3. Sobald eine Person das 18. Lebensjahr erreicht, wird die Gebühr für Erwachsene nach § 3 Abs. 1 

für den gesamten Monat erhoben. Auch hier ist der genaue Tag der Volljährigkeit aktuell für die 

Gebührenbemessung unerheblich. 

Um diese drei genannten Sachverhalte bürgerfreundlicher zu gestalten werden folgende Änderun-

gen in der Gebührensatzung vorgeschlagen: 

§ 2 Abs. 2 der Gebührensatzung zur Abfallsatzung erhält folgenden Zusatz: 

„Bei einer Ummeldung innerhalb von Hirschhorn (Neckar) endet die Gebührenpflicht an der bishe-

rigen Anschrift zum Monatsende und entsteht an der künftigen Anschrift zum Beginn des Folgemo-

nats". 

Und § 3 Abs. 1 der Gebührensatzung zur Abfallsatzung erhält folgenden Zusatz: 

„Bei Geburt beginnt die Gebührenpflicht zum Beginn des Folgemonats. Bei Vollendung des 18. Le-

bensjahres entsteht die Gebührenpflicht des erhöhten Gebührensatzes zum Beginn des Folgemo-

nats." 

Durch diese Änderungen könnte man die o.g. Probleme zu Gunsten der Gebührenpflichtigen lö-

sen. 

Diese Satzungsänderungsvorschlage wurden auch so mit dem Gebührenkalkulationsbüro Ecker-

mann & Krauß abgestimmt und in die beiden Varianten zur 9. Änderung der Gebührensatzung zur 

Abfallsatzung eingefügt. 
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Beschlussvorschläge für den Magistrat und den Haupt-; Finanz- und 

Sozialausschuss: 

A) Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, die 9. Änderung der Gebührensatzung zur 

Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn (Neckar) gemäß der Alternative 1 (ohne die Kosten des Bauho-

fes für die Einsammlung und Entsorgung des Straßenkehrichts und Abfällen aus Straßenpapierkör-

ben) zu beschließen. 

B) Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, die 9. Änderung der Gebührensatzung zur 

Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn (Neckar) gemäß der Alternative 2 (mit den Kosten des Bauho-

fes für die Einsammlung und Entsorgung des Straßenkehrichts und Abfällen aus Straßenpapierkör-

ben) zu beschließen. 

Beschlussvorschlag für die Stadtverordntenversammlung: 

A) Die 9. Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn (Neckar) wird 

gemäß der Alternative 1 (ohne die Kosten des Bauhofes für die Einsammlung und Entsorgung des 

Straßenkehrichts und Abfällen aus Straßenpapierkörben) beschlossen. 

B) Die 9. Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn (Neckar) wird 

gemäß der gemäß der Alternative 2 (mit den Kosten des Bauhofes für die Einsammlung und Ent-

sorgung des Straßenkehrichts und Abfällen aus Straßenpapierkörben) beschlossen. 
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Stadt Hirschhorn (Neckar) 
Ortsrecht 

Stand: 24.08.2023 

Alternative 1 

Satzunq zur 9. Änderung der Gebührensatzunq zur 
Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn (Neckar)  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hirschhorn (Neckar) hat in ihrer Sitzung am 26. Sep-
tember 2023 die nachfolgende Satzung der Stadt Hirschhorn (Neckar) beschlossen, die auf fol-
gende Rechtsgrundlagen gestützt wird: 

§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 
(GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBI. I S. 90), 

§§ 1 bis 6a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013 (GVBI. I S. 
134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2023 (GVBI. I S. 582), 

§ 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 212), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBI. I Nr. 56) in Verbindung mit 

§ 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HakrWG) in der Fassung vom 
06.03.2013 (GVBI. I S. 80), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2018 (GVBI. I S. 82) und 

§ 15 der Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn (Neckar) vom 12.12.2008 (Hirschhomer Stadtanzeiger Nr. 51 vom 
19.12.2008) in der gültigen Fassung. 

Artikel I 

§ 2 Abs. 2 erhält folgenden Zusatz: 

Bei einer Ummeldung innerhalb von Hirschhorn (Neckar) endet die Gebührenpflicht an der bisheri-
gen Anschrift zum Monatsende und entsteht an der künftigen Anschrift zum Beginn des Folgemo-
nats. 

Artikel  II 

§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgende Fassung: 

(1)Gebühr für die Abfuhr des Hausmülls: 
Die Gebühr wird nach den gemeldeten Personen berechnet. 
Die Gebühr für jede Person die das 18. Lebensjahr vollendet hat beträgt 158,52€ im Jahr. 
Die Gebühr für jede Person die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat beträgt 39,60 € im 
Jahr. 
Kostenpflichtig ist jeder beim Einwohnermeldeamt der Stadt Hirschhorn mit Haupt- oder Neben-

 

wohnsitz gemeldete Einwohner. 
Bei Geburt beginnt die Gebührenpflicht zum Beginn des Folgemonats. Bei Vollendung des 18. 
Lebensjahres entsteht die Gebührenpflicht des erhöhten Gebührensatzes zum Beginn des Folge-

 

monats. 

(2) Gebühr für die Abfuhr des Gewerbemülls: 
Für den 80 I — Behälter 344,88 € im Jahr, 
für den 120 I — Behälter 517,44€ im Jahr, 
für den 240 I — Behälter 1.034,88 € im Jahr, 
für den 770 I — Behälter 3.320,28 € im Jahr und 
für den 1.100 I — Behälter 4.743,24 € im Jahr. 



Stadt Hirschhorn (Neckar) 
Ortsrecht 

Stand: 24.08.2023 

Alternative 1 

Artikel  Ill 

§ 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

Die Gebühren für den Verkauf der Restmüll- und Biomüllsäcke des Abfuhrunternehmens ZAKB 
richten sich nach der jeweils aktuellen Fassung der Gebührenordnung zur Abfallsatzung des Un-
ternehmens. 

Artikel IV 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

Ausfertigungsvermerk:  
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Hirschhorn (Neckar), 27. September 2023 

Der Magistrat der Stadt 
Hirschhorn (Neckar) 

Martin Hölz 
Bürgermeister 
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Stadt Hirschhorn (Neckar) 
Ortsrecht 

Stand: 24.08.2023 

Alternative 2 

    

Satzung zur 9. Änderunq der Gebührensatzunq zur 
Abfallsatzunq der Stadt Hirschhorn (Neckar)  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hirschhorn (Neckar) hat in ihrer Sitzung am 
die nachfolgende Satzung der Stadt Hirschhorn (Neckar) beschlossen, die auf folgende Rechts-

 

grundlagen gestützt wird: 

§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 
(GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBI. I S. 90), 

§§ 1 bis 6a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) vom 24.03.2013 (GVBI. I S. 
134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2023 (GVBI. I S. 582), 

§ 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 212), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBI. I Nr. 56) in Verbindung mit 

§ 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HakrWG) in der Fassung vom 
06.03.2013 (GVBI. I S. 80), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2018 (GVBI. I S. 82) und 

§ 15 der Abfallsatzung der Stadt Hirschhorn (Neckar) vom 12.12.2008 (Hirschhomer Stadtanzeiger Nr. 51 vom 
19.12.2008) in der gültigen Fassung. 

Artikel I 

§ 2 Abs. 2 erhält folgenden Zusatz: 

Bei einer Ummeldung innerhalb von Hirschhorn (Neckar) endet die Gebührenpflicht an der bisheri-
gen Anschrift zum Monatsende und entsteht an der künftigen Anschrift zum Beginn des Folgemo-
nats. 

Artikel  II 

§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgende Fassung: 

(1) Gebühr für die Abfuhr des Hausmülls: 
Die Gebühr wird nach den gemeldeten Personen berechnet. 
Die Gebühr für jede Person die das 18. Lebensjahr vollendet hat beträgt 171,12 € im Jahr. 
Die Gebühr für jede Person die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat beträgt 42,72€ im 
Jahr. 
Kostenpflichtig ist jeder beim Einwohnermeldeamt der Stadt Hirschhorn mit Haupt- oder Neben-

 

wohnsitz gemeldete Einwohner. 
Bei Geburt beginnt die Gebührenpflicht zum Beginn des Folgemonats. Bei Vollendung des 18. 
Lebensjahres entsteht die Gebührenpflicht des erhöhten Gebührensatzes zum Beginn des Folge-

 

monats. 

(2) Gebühr für die Abfuhr des Gewerbemülls: 
Für den 80 I — Behälter 374,76 € im Jahr, 
für den 120 I — Behälter 562,08 € im Jahr, 
für den 240 I — Behälter 1.124,28 € im Jahr, 
für den 770 I — Behälter 3.607,08 € im Jahr und 
für den 1.1001 — Behälter 5.153,04€ im Jahr. 
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Stadt Hirschhorn (Neckar) 
Ortsrecht 

Stand: 24.08.2023 

Alternative 2 

Artikel  Ill 

§ 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

Die Gebühren für den Verkauf der Restmüll- und Biomüllsäcke des Abfuhrunternehmens ZAKB 
richten sich nach der jeweils aktuellen Fassung der Gebührenordnung zur Abfallsatzung des Un-
ternehmens. 

Artikel IV 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

Ausfertiqungsvermerk:  
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Hirschhorn (Neckar), 27. September 2023 

Hirschhorn (Neckar), 

Der Magistrat der Stadt 
Hirschhorn (Neckar) 

Martin Hölz 
Bürgermeister 

2 



1. Ausbildungsjahr 1.068,26 € 

2. Ausbildungsjahr 1.118,20€ 

3. Ausbildungsjahr 1.227,59 € 

Der Magistrat der Stadt Drucksache: 2023/141 

Hirschhorn (Neckar) 

AZ: 0220/04 (PN)  

Sitzungsvorlage 

Ausbildungsplatz zum/zur Verwaltungsfachangestellten für Landes- und Kommu-

nalverwaltung ab dem Jahr 2024 

Beratung erfolgt TOP Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Magistrat der Stadt Hirschhorn 4. 17.08.2023 NICHTÖFFENTLICH 

Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss 3. 07.09.2023 ÖFFENTLICH 

Stadtverordnetenversammlung 

 

26.09.2023 öffentlich 

Sachverhalt: 

Allgemein 

Um den demografischen Wandel und die Altersstruktur bei der Stadt Hirschhorn frühzeitig im Au-

 

ge zu behalten, sollten sich Gedanken um ein Ausbildungsangebot gemacht werden. 

Durch die derzeit bestehende Altersstruktur werden in den kommenden sechs bis acht Jahren ei-

 

nige Stellen neu zu besetzen sein. 

Mit einem/einer Auszubildenden/m könnte geeigneter Nachwuchs ausgebildet werden. 

Im Anschluss an die Ausbildung könnte dieser/diese Auszubildend/e mit einer geregelten und 

strukturierten Einarbeitungszeit in das künftige Aufgabengebiet eingelernt werden, sodass ein rei-

 

bungsloser Übergang mit ausgebildetem Personal, welches die Materie kennt, stattfinden kann. 

Ablauf 

Um die größtmögliche Bewerberzahl abzugreifen, sollte spätestens im August/September 2023 

eine Ausschreibung zur Ausbildung von mindestens einem/einer Verwaltungsfachangestellten 

starten. 

Die Bewerbungsfrist sollte spätestens am 15.11.2023 enden, um bis Weihnachten 2023 einen ge-

eigneten Bewerber mit Vertrag eingestellt haben. 

Infos zur Ausbildung 

Die Ausbildung ist nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) ge-

 

regelt und dauert in der Regel 2,5 —3 Jahre. 

Übersicht über die Vergütung der Ausbildung gemäß TVAäD: 

03.08.2023 



Der schulische Ablauf erfolgt nach bewährtem Muster mit Blockunterricht an der Julius-Springer-
Schule Heidelberg (durch Sondergenehmigung des Regierungspräsidiums Gießen zu genehmigen). 

Die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung erfolgt im letzten Ausbildungsjahr am Verwaltungsse-
minar Darmstadt. 

Es wäre mit Blick auf die Zukunft sinnvoll, einem n Auszubildende/n einzustellen und zunächst die 
Ausschreibung der Stelle (siehe Anlage) zu befürworten. 

Die Ausschreibung sollte im Stadtanzeiger Hirschhorn, Amtsblatt Schönbrunn, Mitteilungsblatt 
Neckarsteinach und Oberzent Aktuell sowie der Homepage der Stadt Hirschhorn erfolgen. 

Die drei Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, werden vorab um eine Stellungnahme 
zur Aufnahme einer Stelle „Auszubildende/r" im Stellenplan 2024 gebeten, damit die Ausschrei-
bung wie geplant noch in diesem Sommer erfolgen kann. 

Beschlussvorschlag für den Magistrat und den HFSA: 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, einen Ausbildungsplatz zur/zum Verwal-
tungsfachangestellte/n für Landes- und Kommunalverwaltung auszuschreiben. Gleichzeitig wird 
empfohlen, die Stelle „Auszubildende/r" im Stellenplan 2024 und in den Folgejahren neu aufneh-
men zu lassen. 

Die Ausschreibung wird im Stadtanzeiger Hirschhorn, Amtsblatt Schönbrunn, Mitteilungsblatt 

Neckarsteinach und Oberzent Aktuell sowie der Homepage der Stadt Hirschhorn veröffentlicht. 

Beschlussvorschlag für die Stavo: 

Es wird ein Ausbildungsplatz zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n für Landes- und Kommunal-
verwaltung ausgeschrieben. Gleichzeitig wird die Stelle „Auszubildende/r" im Stellenplan 2024 und 
in den Folgejahren neu aufgenommen. 

Die Ausschreibung wird im Stadtanzeiger Hirschhorn, Amtsblatt Schönbrunn, Mitteilungsblatt 

Neckarsteinach und Oberzent Aktuell sowie der Homepage der Stadt Hirschhorn veröffentlicht. 
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Wir suchen Dich! 
Die Stadt Hirschhorn am Neckar  (ca.  3.450 Einwohner), 

sucht zum 01. September 2024  einemn 

Auszubildende/n zum/zur 
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 

für Landes- und Kommunalverwaltung. 

Ausbildungs- und Berufsinhalt: 

Verwaltungsfachangestellte werden als Sachbearbeiter/in in allen Bereichen der 
Stadtverwaltung eingesetzt. Sie stehen häufig im direkten Kontakt zu den Bürgerinnen 
und Bürgern. Das Aufgabenfeld erstreckt sich unter Anwendung der Rechtsvorschriften 
auf die selbstständige Bearbeitung verschiedenster Anträge und Auskünfte, 
die Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Belangen, das Ermitteln und 

Berechnen von Gebühren und Abgaben und vieles mehr. 

Das können wir Dir bieten: 

• eine abwechslungsreiche Ausbildung mit Einblick in alle Bereiche 
• eine tarifgerechte Vergütung nach TVAöD 

• ein modernes Arbeitsumfeld und ein motiviertes Mitarbeiterteam 
• Berufsschule an der Julius-Springer-Schule in Heidelberg sowie am 

Verwaltungsseminar Darmstadt 
• Maxx-Ticket 

Auszubildende können neben dem Berufsschulunterricht durch Zusatzunterricht die 
Fachhochschulreife an der Julius-Springer-Schule erwerben 

Wenn also Interesse an einem abwechslungsreichen Ausbildungsplatz besteht und 

• ein Abschluss der Mittleren Reife vorliegt oder im Jahr 2024 erworben wird 
• Kommunikation und Teamarbeit zu den eigenen Stärken gehören und 
• Wert auf einen sicheren Arbeitsplatz gelegt wird 

Dann sende eine aussagekräftige Bewerbung bitte schriftlich bis Freitag, den 13.10.2023 
an den 

Magistrat der Stadt Hirschhorn, Hauptstraße 17, 69434 Hirschhorn oder 

als Datei im pdf-Format per E-Mail an: personalamt@hirschhorn.de. 

Für Fragen rund um die Ausbildung stehen gerne Herr Flick oder Frau Neuer unter der 
Telefonnummer 06272-923-114 bzw. 06272-923-138 zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Hinweis: Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Daher bitten wir um Zusendung von 

Kopien ohne Mappen. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen nach den 
Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. 



Der Magistrat der Stadt Drucksache: 2023/147 

Hirschhorn (Neckar) 

AZ: 6208/14 (KJ)  

Sitzungsvorlage 

Beschluss einer Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV) über die Übertragung 

von Aufgaben des Abwasserverbandes Laxbach an die Stadt Hirschhorn 

(Neckar) 

Beratung erfolgt TOP Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Magistrat der Stadt Hirschhorn 3. 31.08.2023 NICHTÖFFENTLICH 

Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss 07.09.2023 öffentlich 

Stadtverordnetenversammlung 26.09.2023 öffentlich 

Sachverhalt: 
Seit Gründung des Abwasserverbandes übernimmt die Stadt Hirschhorn bzw. deren Personal 

(Verwaltungsmitarbeiter und Bauhof) die Verwaltung des Abwasserverbandes sowie die Betreu-

ung der Verbandsanlagen. 

Für diese Aufgaben erhält die Stadt vom Abwasserverband Laxbach eine jährliche pauschale Kos-

tenerstattung für die grundsätzlichen Verwaltungskosten (Gebäude, EDV, Papier......n Höhe von 

2.556,00 C. Zudem werden die anfallenden Personalkosten erstattet. 

Die Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Hirschhorner Bauhofes halten in Stundenaufschrie-

ben ihre geleistete Arbeit für den Abwasserverband fest. Diese werden dann mit den jeweiligen 

Personalkosten eines jeden Mitarbeiters dem Abwasserverband in Rechnung gestellt. 

Diese Aufgabenübertragung wurde bisher gelebt und soll auch so bestehen bleiben. Um dies 

rechtlich nun auch zu fixieren soll eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV) zwischen dem 

Abwasserverband Laxbach und der Stadt Hirschhorn (Neckar) geschlossen werden. 

In diesem Zusammenhang sollte die pauschale Verwaltungskostenerstattung von 2.556,00 € auf 

3.000,00 € angehoben werden, da diese zuletzt im 20. Jahrhundert angepasst wurde und die Ver-

waltungskosten seitdem doch immens gestiegen sind. 

Aus den genannten Gründen wurde eine ÖRV (siehe Anlage), welche bereits mit der Kommualauf-

sicht abgestimmt wurde, erarbeitet. 

Die ÖRV wird in der nächsten Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes parallel 

beraten und beschlossen. 

1 

23.08.2023 



Beschlussvorschlag für den Magistrat und den Haupt-, Finanz- und Sozialaus-

 

schuss: 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 

die Übertragung von Aufgaben des Abwasserverbandes Laxbach an die Stadt Hirschhorn (Neckar) 

zu beschließen. 

Beschlussvorschlag für die Stadtverordnetenversammlung: 

Die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung von Aufgaben des Abwasserverban-

 

des Laxbach an die Stadt Hirschhorn (Neckar) wird beschlossen. 
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ORV über die Übertragung Aufgaben des  AV  Laxbach an die Stadt Hirschhorn (Neckar) 

Stand 23.08.2023 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Übertragung der Zuständigkeit für die Aufgabenerfüllung 

(Delegation) 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung von Aufgaben des 

Abwasserverbandes Laxbach an die Stadt Hirschhorn (Neckar) 

Zwischen der Stadt Hirschhorn (Neckar), vertreten durch den Magistrat, - im Folgenden: Stadt 

genannt 

und 

dem Abwasserverband Laxbach, vertreten durch den Verbandsvorstand- im Folgenden: 

Abwasserverband genannt—

 

wird gemäß §§ 24  if.  des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 

(GVBI. I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2019 (GVBI. S. 416) folgende 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

geschlossen: 

§ 1 Beteiligte und Aufgaben 

(1) Die Stadt übernimmt gemäß §§ 24 Abs. 1 Nr. 1, 25 Abs. 1 KGG folgende Aufgaben in ihre 

eigene Zuständigkeit: 

1. Verwaltung des Abwasserverbandes Laxbach 

2. Betreuung der Verbandsanlagen des Abwasserverbandes Laxbach 

(2) Das Recht und die Pflicht, die im Abs. 1 bezeichneten Aufgaben zu erfüllen, gehen damit auf 

die Stadt über. Das gleiche gilt für die zur Erfüllung der in Abs. 1 bezeichneten Aufgaben 

notwendigen Befugnisse, es sei denn, dass in dieser Vereinbarung ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist. 

(3) Im Übrigen erfolgt die Erfüllung der übernommenen Aufgaben nach Maßgabe der 

nachstehenden Bestimmungen. 

§ 2 Kosten 

Der Abwasserverband erstattet der Stadt die Kosten für die Aufwendungen und Nachteile, die ihr 

durch die Übernahme der Aufgaben nach § 1 entstehen, wie folgt: 

1. Verwaltungskosten (Sach- und Personalkosten) 
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ÖRV über die Übertragung Aufgaben des  AV  Laxbach an die Stadt Hirschhorn (Neckar) 

Stand 23.08.2023 

1.1 Verwaltungskostenpauschale zur Erstattung der allgemeinen Sachkosten in Höhe von 

3.000,00 € jährlich, 

1.2 Personalkosten nach den jeweiligen Stundenaufzeichnungen der städtischen Mitarbeiter 

in Höhe der jeweiligen Stundensätze. 

2. Betreuung der Verbandsanlagen 

2.1 Personalkosten für die Betreuung der Verbandsanlagen durch den Bauhof der Stadt 

Hirschhorn nach den jeweiligen Stundenaufzeichnungen der städtischen Mitarbeiter in Höhe 

der jeweiligen Stundensätze. 

Die Abrechnungen werden jährlich von der Stadt Hirschhorn (Neckar) durchgeführt und dem 

Abwasserverband in Rechnung gestellt. 

§ 3 Dauer der Vereinbarung 

(1) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

(2) Jeder Beteiligte ist berechtigt, die Vereinbarung zum Ende eines Kalenderjahres mit einer 

Frist von 6 Monaten zu kündigen. Die Kündigung ist dem anderen Beteiligten gegenüber 

durch Brief auszusprechen. 

§ 4 Änderung, Aufhebung, Kündigung 

Änderungen der Vereinbarung, die den Gegenstand, die den Beteiligten zustehenden Befugnisse 

oder den Kreis der Beteiligten betreffen, bedürfen der Schriftform, der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde sowie der öffentlichen Bekanntmachung. Sonstige Änderungen bedürfen ebenfalls 

der Schriftform und der öffentlichen Bekanntmachung, sind jedoch der Aufsichtsbehörde nur 

anzuzeigen. 

Die Aufhebung und die Kündigung der Vereinbarung bedürfen der Schriftform und sind von der 

Aufsichtsbehörde zu genehmigen und ebenfalls bekannt zu machen. 

Die Bekanntmachungen erfolgen in dem jeweiligen Bekanntmachungsorgan der Stadt/des 

Abwasserverbandes. Sie werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, an dem auf die 

Veröffentlichung folgenden Tage wirksam. 

§ 5 Umsatzsteuer 

Die Parteien gehen davon aus, dass die Leistung nach § 1 und 2 dieser öffentlichen-rechtlichen 

Vereinbarung keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz darstellen. 

Sollten die vereinbarten Leistungen dennoch der Umsatzsteuer unterliegen, wird diese dem 

Abwasserverband Laxbach - gegebenenfalls auch nachträglich — in Rechnung gestellt. 
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ÖRV über die Übertragung Aufgaben des  AV  Laxbach an die Stadt Hirschhorn (Neckar) 

Stand 23.08.2023 

§ 6 Wirksamwerden 

Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie wird an 

dem auf ihre Bekanntmachung in dem jeweiligen Bekanntmachungsorgan der Stadt/des 

Abwasserverbandes folgenden Tage bzw. mit Ablauf des 31.12.2023 wirksam. 

Hirschhorn, den  Hirschhorn, den  

Der Magistrat Der Verbandsvorstand 

gez.  gez. 

Steffen Laick Martin Hölz 

Erster Stadtrat Verbandsvorsteher 

gez.  gez. 

Jürgen Berdel Christian Kehrer 

Stadtrat Stellv. Verbandsvorsteher 

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde: 
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Der Magistrat der Stadt Drucksache: 2023/128 

Hirschhorn (Neckar) 

AZ: 9204 (KJ)  

Sitzungsvorlage 

Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022; Budgetüberschreitungen in den Teilhaus-

 

halten: 

4 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

9 - Friedhofs- und Bestattungswesen 

11 - Wasserversorgung 

Beratung erfolgt TOP Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Magistrat der Stadt Hirschhorn 5. 13.07.2023 NICHTÖFFENTLICH 

Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss 07.09.2023 öffentlich 

Stadtverordnetenversammlung 21.09.2023 öffentlich 

Sachverhalt: 
Im Haushaltsjahr 2022 kam es zu Budgetüberschreitungen in verschiedenen Teilhaushalten. Über 

die jeweils aktuellen Budgetüberschreitungen wurde die Stadtverordnetenversammlung am 

09.02.2023 und per Mail am 02.03.2023 informiert. 

Die Jahresabschlussbuchungen für das Jahr 2022 wurden mittlerweile beendet, sodass es voraus-

sichtlich zu keinen weiteren Änderungen der Budgetüberschreitungen nach dem 03.07.2023 

kommt. 

Eine Übersicht über die Budgetüberschreitungen zum 03.07.2023 für das Jahr 2022 wurde als An-

lage zu dieser Vorlage beigefügt. 

Im Folgenden werden die Budgetüberschreitungen des Jahres 2022 und deren Deckungsmöglich-

keit erläutert: 

1. Budgetüberschreitung um 23.250,10 € im Budget des Teilhaushaltes 4 „Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen" 
Im Teilhaushalt 4 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" kam es im Jahr 2022 zu einer 

Budgetüberschreitung von insgesamt 23.250,10 €. Sie betrifft beide Kindertagesstätten, da diese 

gemeinsam das Budget des Teilhaushaltes 4 mit den jeweiligen Kostenstellen bilden. 

Die Budgetüberschreitung wurde vor allem durch die Kindertagesstätte Langenthal verursacht. 

Hier wurde eine Überschreitung von 23.200,10 € verbucht. 

Begründet werden kann diese Überschreitung wie folgt: 

- Heizöltank wurde im Jahr 2022 vollgetankt (4.250 € Ansatzüberschreitung) 

- Fallschutz für das Außenspielgelände wurde erneuert, dies war nicht im Haushalt eingeplant 

(3.700 € Ansatzüberschreitung) 

05.07.2023 

1 



- Die  Corona-Testungen in den Kindergärten waren nicht im Haushalt eingeplant und sollten über 

das Budget gedeckt werden (6.500 € Ansatzüberschreitung) 

- Periodenfremde Aufwendungen für u.a. eine Berichtigung der Abrechnung für die Betreuung von 

Heddesbachern Kindern im Jahr 2021 (8.700 € Ansatzüberschreitung) 

In § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wird die Zuständigkeit für über- und außerplanmäßi-

ge Ausgaben und somit auch für die Budgetüberschreitungen geregelt. 

Nach § 7 Nr. 1 gelten überplanmäßige Aufwendungen (Budgetüberschreitungen) nach § 100 der 

Hessischen Gemeindeordnung (HGO) als unerheblich, wenn diese den jeweiligen Haushaltsansatz 

um nicht mehr als 5%  max.  20.000,00 € überschreiten. 

Die Budgetüberschreitung im Teilhaushalt 4 beträgt insgesamt 23.250,10 € und ist somit nicht un-

erheblich. Hierdurch muss die Stadtverordnetenversammlung darüber entscheiden. 

Die Deckung der Mittelüberschreitung in Höhe von 23.250,10 € kann über eine Haushaltssperre im 

Budget des Teilhaushaltes 1 „Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung" erfolgen. Insgesamt sind 

hier noch Deckungsmittel in Höhe von 93.685,23 € verfügbar. Diese begründen sich vor allem in 

den nicht durchgeführten Maßnahmen Brandschutztüren für die Mark-Twain-Stube (25.000 €) und 

Sicherheitsbeleuchtung (25.000 €). 

2. Budgetüberschreitung um 1.594,66 € im Budget des Teilhaushaltes 9 „Friedhofs- und Bestat-

tungswesen" 

Im Teilhaushalt 9 „Friedhofs- und Bestattungswesen" kam es im Jahr 2022 zu einer Budgetüber-

schreitung von insgesamt 1.594,66 €. Sie betrifft alle Friedhöfe, da diese gemeinsam das Budget 

des Teilhaushaltes 9 mit den jeweiligen Kostenstellen bilden. 

Die Budgetüberschreitung wurde vor allem durch den Friedhof in Hirschhorn verursacht. Hier 

musste ein Baum durch Beschneiden der Äste gesichert werden. Die Kosten in Höhe von 4.750 € 

konnten nicht komplett über das Budget gedeckt werden und verursachen nun die genannte 

Budgetüberschreitung. 

In § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wird die Zuständigkeit für über- und außerplanmäßi-

ge Ausgaben und somit auch für die Budgetüberschreitungen geregelt. 

Nach § 7 Nr. 1 gelten überplanmäßige Aufwendungen (Budgetüberschreitungen) nach § 100 der 

Hessischen Gemeindeordnung (HGO) als unerheblich, wenn diese den jeweiligen Haushaltsansatz 

um nicht mehr als 5%  max.  20.000,00 € überschreiten. 

Die Budgetüberschreitung im Teilhaushalt 9 beträgt insgesamt 1.594,66 € was einem Anteil von 

3,62 % der angesetzten Gesamtaufwendungen entspricht und ist somit unerheblich. 

Somit hat der Magistrat hierüber zu entscheiden. 

Die Deckung der Mittelüberschreitung in Höhe von 1.594,66 € kann auch über eine Haushaltssper-

re im Budget des Teilhaushaltes 1 „Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung" erfolgen. Insgesamt 

sind hier noch Deckungsmittel in Höhe von 93.685,23 € verfügbar. Zwar wird bereits die Budget-

überschreitung des Teilhaushaltes 4 in Höhe von 23.250,10 € hierüber gedeckt, jedoch reichen die 

Mittel auch für die weitere Deckung der Budgetüberschreitung im Teilhaushalt 9 aus. 
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3. Budgetüberschreitung um 2.351,62€ im Budget des Teilhaushaltes 11 „Wasserversorgung" 

Im Teilhaushalt 11 „Wasserversorgung" kam es im Jahr 2022 zu einer Budgetüberschreitung von 

insgesamt 2.351,62 € 

Sie ist vor allem in den vielen Rohrbrüchen im Stadtgebiet begründet. Die Gesamtkosten für die 

Reparaturen konnten nun nichtmehr über das Budget des Teilhaushaltes 11 aufgefangen werden, 

sodass es zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 2.351,62 € kam. 

In § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wird die Zuständigkeit für über- und außerplanmäßi-

ge Ausgaben und somit auch für die Budgetüberschreitungen geregelt. 

Nach § 7 Nr. 1 gelten überplanmäßige Aufwendungen (Budgetüberschreitungen) nach § 100 der 

Hessischen Gemeindeordnung (HGO) als unerheblich, wenn diese den jeweiligen Haushaltsansatz 

um nicht mehr als 5%  max.  20.000,00 € überschreiten. 

Die Budgetüberschreitung im Teilhaushalt 11 beträgt insgesamt 2.351,62 € was einem Anteil von 

0,77 % der angesetzten Gesamtaufwendungen entspricht und ist somit unerheblich. 

Somit hat der Magistrat hierüber zu entscheiden. 

Die Deckung der Mittelüberschreitung in Höhe von 2.351,62 € kann auch über eine Haushaltssper-

re im Budget des Teilhaushaltes 1 „Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung" erfolgen. Insgesamt 

sind hier noch Deckungsmittel in Höhe von 93.685,23 € verfügbar. Zwar wird bereits die Budget-

überschreitung des Teilhaushaltes 4 (in Höhe von 23.250,10 €) und des Teilhaushaltes 9 „Fried-

hofs- und Bestattungswesen" hierüber gedeckt, jedoch reichen die Mittel auch für die weitere De-

ckung der Budgetüberschreitung im Teilhaushalt 11 „Wasserversorgung" aus. 

Beschlussvorschlag für den Magistrat: 

1. Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, die Mittelüberschreitungen in Höhe von 

23.250,10 € im Teilhaushalt 4 „Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen" nach § 100 HGO 

i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 zu genehmigen. 

Die Deckung der Mittelüberschreitung soll über eine Haushaltssperre im Budget des Teilhaushaltes 

1 „Haupt-, Personal und Finanzverwaltung" in der Gesamthöhe von 23.250,10 € erfolgen. 

2. Der Magistrat genehmigt die Mittelüberschreitung in Höhe von 1.594,66 € im Teilhaushalt 9 

„Friedhofs- und Bestattungswesen" nach § 100 HGO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 

2022. 

Die Deckung erfolgt über eine Haushaltssperre im Teilhaushalt 1 „Haupt-, Personal und Finanz-

 

verwaltung" in der Gesamthöhe von 1.594,66 €. 

3. Der Magistrat genehmigt die Mittelüberschreitung in Höhe von 2.351,62€ im Teilhaushalt 10 

„Wasserversorgung" nach § 100 HGO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022. 

Die Deckung erfolgt über eine Haushaltssperre im Teilhaushalt 1 „Haupt-, Personal und Finanz-

verwaltung" in der Gesamthöhe von 2.351,62 €. 
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Beschlussvorschlag für den Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss: 

1. Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, die Mittelüberschreitungen in Höhe von 

23.250,10 € im Teilhaushalt 4 „Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen" nach § 100 HGO 

i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 zu genehmigen. 

Die Deckung der Mittelüberschreitung soll über eine Haushaltssperre im Budget des Teilhaushaltes 

1 „Haupt-, Personal und Finanzverwaltung" in der Gesamthöhe von 23.250,10 € erfolgen. 

2. Von der Budgetüberschreitung im Teilhauhalt 9 „Friedhofs- und Bestattungswesen" im Jahr 

2022 in Höhe von 1.594,66 € wird Kenntnis genommen. 

3. Von der Budgetüberschreitung im Teilhauhalt 10 „Wasserversorgung" im Jahr 2022 in Höhe von 

2.351,62 € wird Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag für die Stadtverordnetenversammlung: 

1. Die Mittelüberschreitungen in Höhe von 23.250,10 € im Teilhaushalt 4 „Förderungen von Kin-

dern in Tageseinrichtungen" nach § 100 HGO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 

werden genehmigt. 
Die Deckung der Mittelüberschreitung erfolgt über eine Haushaltssperre im Budget des Teilhaus-

haltes 1 „Haupt-, Personal und Finanzverwaltung" in der Gesamthöhe von 23.250,10 €. 

2. Von der Budgetüberschreitung im Teilhauhalt 9 „Friedhofs- und Bestattungswesen" im Jahr 

2022 in Höhe von 1.594,66 € wird Kenntnis genommen. 

3. Von der Budgetüberschreitung im Teilhauhalt 10 „Wasserversorgung" im Jahr 2022 in Höhe von 

2.351,62 € wird Kenntnis genommen. 
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Aktuelle Budgetübersicht Haushalt 2022  
Stand: 03.07.2023 

Budget Bezeichnung 
noch 

verfügbar 

überschritten 

um 
in % Bemerkung 

Personal 

 

11.388,47€ 

   

THH 1 Haupt-, Personal- und Finanzverwaltung 93.685,23€ 

   

THH 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung 32.085,13 € 

   

THH 3 Gefahrenabwehr und Vorbeugung Brandschutz 34.443,74€ 

   

THH 4 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

 

23.250,10€ 13,45 Stavo-Beschluss notwendig, da um über 5 % und auch über 20.000,00€ überschritten 
THH 5 Jugend und Sport 34.824,94€ 

   

THH 6 Bauen, Umwelt, Liegenschaften und Infrastruktur 123.974,30€ 

   

THH 7 Abwasserbeseitigung 4.096,63 € 

   

THH 8 Abfallwirtschaft 47.604,43 € 

   

THH 9 Friedhofs- und Bestattungswesen 

 

- 1.594,66€ 3,62 Magi-Beschluss notwendig, da unters % und unter 20.000,00€ überschritten 
THH 10 Tourismus 5.017,81 € 

   

THH 11 Wasserversorgung 

 

- 2.351,62 € 0,77 Magi-Beschluss notwendig, da unter 5 % und unter 20.000,00€ überschritten 
THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft 392.274,47 € 

   

779.395,15 € - 27.196,38 € 752.198,77 € noch verfügbar 



Der Magistrat der Stadt Drucksache: 2023/157 

Hirschhorn (Neckar) 

AZ: 0123/18; 9204 (MH)  

Sitzungsvorlage 

Dauerhafter TOP Digitalisierung der Ratsarbeit 

Beratung erfolgt TOP Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss 6. 07.09.2023 ÖFFENTLICH 

Sachverhalt: 

Für die weitere Beratung wird nachfolgend eine Übersicht der genutzten Programme aufgelistet 

und als Anlage eine Prüfliste der Fachverfahren beigefügt. 

Meldeamt  

▪ Emeld21 (inkl. OLAV) 

4 Melde-! Passprogramm mit allen zugehörigen Funktionen, inkl. eAkte und Lang-

 

zeitspeicher (LZS) 

Standesamt  

▪ Autista 

4 Standesamt Programm mit alles zugehörigen Funktionen -> eAkte noch nicht vor-

 

handen 

e ProSiris (läuft zum 31.12.2023 aus) Ersatz: Efi21 ab 01.01.2023 

e Friedhofsprogramm 

▪ OrtsgerichtePro 

4 Programm für das Ortsgericht 

Ordnungsamt  

▪ Gewerbeprogramm PC Klaus -> Zukünftig Migewa21 

Personalabteilung  

5 eKita 

Kita Programm mit Anbindung an Infoma 

▪ LOGA Personalprogramm, inkl. Zweitwirtschaft, inkl. LZS 

S Mitarbeiterportal 

Bauabteilung  

4 GIS 

24.08.2023 
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Finanzabteilung  

4  Inform,  inkl. LZS 

(Steuern und Abgaben, Haushaltswesen, Rechnungsworkflow, Schnittstelle zur Kasse) 

4 Kasse -> SFirm 

W-LAN  Ausstattung der Kindertagesstätten  

Die Kita Entdeckerwellt sowie die Kita GerneGROSS sind nun vollständig mit W-LAN  ausgestattet. 

Durch den Einsatz von „Devolo WLAN Powerline Adapter" konnte eine kostengünstige Alternative 

gefunden werden, wodurch beide Kitas mir W-LAN  ausgestattet werden konnten. 

Beschlussvorschlag: 

Ohne Beschlussvorschlag an den HFSA. 
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Hauptamt 
Datum 

29.08.2023 
ges.: Bgm 

Der Magistrat der Stadt Drucksache: 2023/158 

Hirschhorn (Neckar) 

AZ: 0010/21  (AE)  

Sitzungsvorlage 

Antrag der CDU-Fraktion vom 22.08.2023 zur Wiedereinrichtung eines Senioren-

beirats 

Beratung erfolgt TOP Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Haupt,- Finanz- und Sozialausschuss 7. 07.09.2023 ÖFFENTLICH 

Stadtverordnetenversammlung 26.09.2023 öffentlich 

Sachverhalt: 

Es ging ein Antrag der CDU-Fraktion ein, der die Wiedereinrichtung eines Kommunalen Senioren-

 

beirats vorsieht. Über den Antrag wird in den Sitzungen diskutiert und abgestimmt. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, den Magistrat zu beauftragen, die Wieder-

einrichtung eines Seniorenbeirats in die Wege zu leiten, indem über den Stadtanzeiger, die kom-

munalen Gremien, Verbände, Vereine  etc.  Bürger erfragt werden, die bereit sein könnten, sich 

ehrenamtlich in das Gemeinwesen einzubringen. 

30.08.2023 
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Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgahg Schilling 

Fraktionsvorsitzender 

23,0e,v2d23 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE - UNION  arm  
Herrn 
Stadtverordnetenvorsteher 
der Stadt Hirschhorn (Neckar) 
Herrn  Dr.  Joachim Kleinmann 
Hauptstraße 17 
69434 Hirschhorn (Neckar) 

CDU - FRAKTION 
In der 

Stadtverordneten-Versammiung 
69434 Hirschhorn (Neckar) 

22.08.2023 

Sehr geehrter Herr  Dr.  Kleinmann, 

die CDU Fraktion stellt folgenden Antrag: 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, den Magistrat zu beauftragen, die 
Wiedereinrichtung eines Seniorenbeirats in die Wege zu leiten, indem über den 
Stadtanzeiger, die kommunalen Gremien, Verbände, Vereine  etc.  Bürger erfragt werden, 
die bereit sein könnten, sich ehrenamtlich in das Gemeinwesen einzubringen. 

Begründung: 

Nach der Auflösung des letzten Seniorenbeirats sind nach Auffassung unserer Fraktion 
die Belange der Senioren nicht mehr ausreichend in den städtischen Gremien vertreten. 
Gerade der Vortrag von Frau Staatsministerin  Prof. Dr.  Sinemus am 18_ August im 
Langbein-Museum hat gezeigt, dass erheblicher Bedarf besteht, unsere Senioren am 
immer komplexer und digitaler werdenden Leben teilhaben zu lassen. Dies kann nicht nur 
Angelegenheit der Landesregierung sein, die hierzu bereits das Programm „Digital im 
Alter aufgelegt hat, sondern muss auch auf kommunaler Ebene unterstützt und gepflegt 
werden. Ein erster Schritt hierzu wäre die Wiedereinrichtung eines kommunalen 

Seniorenbeirates, was allerdings nur dann zustande kommen kann, wenn auch 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt bereit sind sich hier einzubringen. Dies wäre in 
einem ersten Schritt zu erkunden, wozu dieser Antrag dienen soll. 
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